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Fördermöglichkeiten für Bürgerbusfahrzeuge mit alternativen An-

trieben 

 

 

Sehr geehrter Herr Peuster, 

 

aktuelle technische Entwicklungen und anstehende Reformen der EU-

Führerscheinrichtlinie (mögliche Anhebung der zulässigen Gesamtmasse für 

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben hinsichtlich der für die Klasse B ausge-

stellten Führerscheine von 3.500 kg auf 4.250 kg) versprechen Hilfe, alternativ 

betriebene Bürgerbusfahrzeuge im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten ver-

stärkt zu etablieren.  

 

Aufgrund vermehrter Rückfragen informiert dieses Schreiben zur Klarstellung 

über die aktuellen Fördermöglichkeiten für Bürgerbusfahrzeuge mit alterna-

tiven Antrieben. 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Beschaffung von konventionell 

angetriebenen Bürgerbusfahrzeugen bei Vorliegen der zuwendungs- und haus-

haltsrechtlichen Voraussetzungen mit Förderbeträgen, die gemäß Nummer 

4.4.3. der VV zu § 14 ÖPNVG NRW je nach Tarifanwendung und Ausstattung 

des Bürgerbusfahrzeugs variieren. 

 

Wenn das Bürgerbusfahrzeug mit einem alternativen Antrieb (z. B. Erdgas- 

oder Hybridantrieb) ausgestattet ist, erhöht sich der Festbetrag je Fahr-

zeug um 6.000/7.000 EUR. Demnach ergibt sich nach den VV zu § 14 ÖPNVG 

NRW ein Höchstfördersatz von 84.000 EUR.  
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Bei batterieelektrisch und wasserstoffbetriebenen Bürgerbusfahrzeugen kann 

ergänzend dazu eine weitere Förderung nach § 13 Absatz 1 Nummer 6 ÖPNVG 

NRW in Anspruch genommen werden. Die Fördersätze sind in Nummer 5.4.2 

der VV zu § 13 ÖPNVG NRW in Verbindung mit Nummer 8.3.3 der Anlage 16 

„Abgrenzungsrichtlinie zu § 13 ÖPNVG NRW“ näher definiert und umfassen 

höchstens 60 % des die Kosten eines vergleichbaren Dieselbusses über-

steigenden Betrages für die Fahrzeugbeschaffung. 

 

Daneben kann gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit Nummer 5.4.2 der 

VV zu § 13 ÖPNVG NRW und Nummer 8.3.1 der Anlage 16 „Abgrenzungsricht-

linie zu § 13 ÖPNVG NRW“ ebenfalls eine Förderung in Höhe von höchstens 

90 % der zuwendungsfähigen Investitionsmaßnahmen zur Errichtung der 

notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaffung erforderlicher spezi-

fischer Werkstatteinrichtungen beantragt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gez. Schönhoff 


